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Beschluss:

1. Ganzjähriger Übernachtungsschutz

Der Einrichtung eines ganzjährigen Übernachtungsschutzes ab dem 

01.01.2020 für Personen ohne eigenen Wohnraum in München wird 

zugestimmt. 

 

2. Das Sozialreferat wird beauftragt, ab dem Haushaltsjahr 2020 einen 

Gesamtzuschuss in Höhe von 1.645.969 Euro an das Evangelische Hilfswerk 

(ganzjähriger Übernachtungsschutz, Wärmebus, Streetwork Teestube „komm“ 

und „Schiller 25“) und einen einmaligen Investitionskostenzuschuss in Höhe 

von 53.000 Euro in 2020 auszureichen.

 

3. Zuschuss für das Evangelische Hilfswerk München gGmbH für 

ganzjährigen Übernachtungsschutz, Wärmebus und Stellenaufstockung 

Streetwork 

Das Sozialreferat wird beauftragt, die ab dem Jahr 2020 ff dauerhaft 

erforderlichen Mittel in Höhe von 1.121.229 Euro aus eigenen Budgetmitteln 

zu finanzieren. Die notwendigen Mittel stehen auf der Finanzposition 

4707.700.0000.3, Innenauftrag 603900153 dauerhaft bereit und sollen auf 

den Innenauftrag 603900156 umgeschichtet werden. 

Das Sozialreferat wird beauftragt, die ab dem Jahr 2020 ff. dauerhaft 

erforderlichen zahlungswirksamen Haushaltsmittel in Höhe von 524.740 Euro 

für den Zuschuss an das Evangelische Hilfswerk im Rahmen der 

Haushaltsplanaufstellung 2020 bei der Stadtkämmerei anzumelden.

 

4. Die notwendigen zusätzlichen Ressourcenbedarfe hierfür wurden bereits zum 

Eckdatenbeschluss 2020 angemeldet. Die endgültige Entscheidung erfolgt 

durch die Vollversammlung des Stadtrates im Rahmen der Verabschiedung 

des Haushalts 2020. 
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5. Dem Evangelischen Hilfswerk wird ein einmaliger Investitionskostenzuschuss 

in 2020 in Höhe von 53.000 Euro für die Beschaffung und Ausstattung des 

Wärmebusses gewährt.

Das Sozialreferat wird beauftragt, die für das Haushaltsjahr 2020 einmalig 

benötigten, investiven Auszahlungsmittel in Höhe von 53.000 Euro für die 

Beschaffung und Ausstattung des Wärmebusses aus dem 

Verwaltungshaushalt von der Finanzposition 4707.700.0000.3 (Innenauftrag 

603900153) zur Finanzposition 4707.988.7740.8 umzuschichten. 

6. Die Fortschreibung des Mehrjahresinvestitionsprogramms wird wie folgt 

geändert: 

MIP alt: nicht vorhanden 

MIP neu:

Invest. Zuschuss Münchner Wärmebus, Unterabschnitt 4707, 

Maßnahmenummer 7740, Rangfolgennummer 004

(Euro in 1.000)

Gruppie

rung

Gesamt-

kosten

Finanz.

bis

2018

Programmzeitraum 2019 bis 2023

(Euro in 1.000)

nachrichtlich

Summe 

2019- 2023

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Rest 

2025 

ff.

988 53 0 53 0 53 0 0 0 0 0

Summe 53 0 53 0 53 0 0 0 0 0

St. A. 53 0 53 0 53 0 0 0 0 0
 

Das Sozialreferat wird die Zuwendung an investiven Mitteln an den Träger 

mittels eines einmaligen Bescheides für die notwendige Beschaffung des 

Wärmebusses in Höhe von maximal 53.000 Euro gewähren. Die 

Zweckbestimmung (d. h. die Rückforderung bei fremder Verwendung) sowie 

die Bindungsfrist sind im jeweiligen Bescheid geregelt.

7. Der Antrag Nr. 14-20 / A 04814 von Herrn StR Christian Müller, Frau StRin 
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Verena Dietl, Frau StRin Anne Hübner, Frau StRin Simone Burger, Frau StRin 

Dr. Constanze Söllner-Schaar und Herrn StR Cumali Naz vom 20.12.2018 ist 

geschäftsordnungsgemäß behandelt.

8. Der Antrag Nr. 14-20 / A 04752 der Stadtratsfraktion DIE GRÜNEN/RL vom 

05.12.2018 ist geschäftsordnungsgemäß behandelt.

9. Der Antrag Nr. 14-20 / A 04892 der FDP-MUT Stadtratsfraktion vom 

24.01.2019 bleibt aufgegriffen. Einer Fristverlängerung zur abschließenden 

Behandlung des Antrags bis 31.12.2020 wird zugestimmt.

10.Dieser Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle.

Die endgültige Beschlussfassung obliegt der Vollversammlung des Stadtrats.


